
AUFNAHME- UND EHRUNGSORDNUNG 
 

des Niedersächsischen Fachverbandes für Motorsport e.V. (NFM) 

Stand:   

§ 1 Allgemeine Voraussetzungen  

1. Die vorliegende Aufnahme- und Ehrungsordnung regelt die Voraussetzungen und das Verfahren 
der Aufnahme bzw. Ernennen von Ordentlichen, Förder- und Ehrenmitgliedern in den NFM.  

2. Basis der Mitgliedschaft im NFM ist zum einen die Sportliche Betätigung im allgemeinen 

(Definition siehe Aufnahmeordnung des Landes Sport Bund Niedersachsen LSBN) und im 

Besonderen die Ausübung des Motorsports, sei es in aktiver, fördernder oder beratender Hinsicht. 

3. Mitglieder können Vereine, Einzelpersonen bzw. andere Organisationen gemäß NFM-Satzung 

werden, wobei die u.a. Besonderen Bedingungen zu beachten sind.  

§ 2 Ordentliche Mitgliedschaft  

1. Die die Aufnahme beantragenden Vereine haben folgende sportliche und organisatorische 

Voraussetzungen zu erfüllen:  

a) Sie müssen ihren Sitz in Niedersachsen haben, im Vereinsregister eingetragen und gemeinnützig 

sein. 
b) Sie bzw. ihre Mitglieder müssen Motorsport ausüben, der laut der Motorsportarten-Liste des 

NFM angeboten wird.  

c) Sie müssen Mitglied im LSBN sein bzw. die Aufnahme beantragt haben.  

d) Sie müssen den Deutschen Motor Sport Bund e.V. (DMSB) als einzigen nationalen Spitzenverband 

des Motorsports in Deutschland anerkennen. 

2. Vereine beantragen parallel die Aufnahme in den LSBN (Regularien siehe www.lsb-

niedersachsen.de/Mitgliedschaft) und schriftlich per Antragsformular (siehe www.nfm-info) in den 

NFM. Über die Aufnahme in den NFM entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung kann ein Einspruch 

an die nächste Mitgliederversammlung gerichtet werden, die dann endgültig entscheidet. 

3. Die Aufnahme des Vereins als Mitglied im NFM wird mit dem Datum wirksam, wo der LSBN die 
Mitgliedschaft im LSBN bestätigt. Sie gilt zunächst als befristet von dem Datum an, wo der 

antragstellende Verein gegenüber dem LSBN seine Änderungsverpflichtung von eingereichten 

Unterlagen schriftlich erklärt. Die Mitgliedschaft endet automatisch bei entsprechender Mitteilung 

des LSB bei Nichterfüllen der Verpflichtung. 

4. Aufgenommene Mitglieder zahlen den anteiligen Jahresmitgliedsbeitrag ab Beginn des auf die 

Aufnahme folgenden Monats.  

§ 3 Fördermitglieder 

1. Die die Aufnahme beantragenden Organisationen u.a. haben keine Voraussetzungen zu erfüllen, 

sondern lediglich die Forderung der Ziele des NFM zu bekunden.  

2. Der Antrag ist formlos zu stellen, sonst wie § 2.2.  

§ 4 Ehrenmitglieder u.a. 

1. Die Personen, die zu Ehrenmitgliedern ernannt werden können, haben folgende Voraussetzungen 

zu erfüllen: 
- mindestens 25-jährige herausragende ehrenamtliche Tätigkeit mit besonderer Bedeutung für den 

niedersächsischen Motorsport.  

Sie haben Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung. 

Die Auszeichnung wird auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes oder Vorsitzenden eines 

Mitgliedsvereins durch den Vorstand des NFM ausgesprochen.  

2. Darüber hinaus können Personen mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet werden, die folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

- mindestens 15-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit für den niedersächsischen 

Motorsport. 

Sie haben kein Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung. 
Antragstellung u.a. wie unter 1.  

3. Nicht anerkannt werden Tätigkeiten als Trainer, Sportwart, Sportkommissar, Rennleiter u.ä. Die 

Verleihung bzw. Ernennung erfolgt auf einer Mitgliederversammlung des NFM.  
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Antrag auf Mitgliedschaft im Niedersächsischen Fachverband für Motorsport e.V. 

 

Name des Vereins ___________________________________________________ 

 

 

Wir, die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder gem. § 26 BGB 

 

1.  

2. 

                Name                                      Vorname                                                        Funktion im Verein  

 

beantragen die ordentliche Mitgliedschaft im NFM und bestätigen mit unserer Unterschrift, dass 

unser Verein 

� Mitglied im LSBN ist bzw. die Aufnahme beantragt hat, 

� Motorsport gemäß Motorsportartenliste betreibt und 

� den DMSB (Deutschen Motor Sport Bund e.V) als einzigen nationalen Spitzenverband des 

Motorsports in Deutschland und die Verbindlichkeit dessen Satzung, Bestimmungen und 

Ordnungen anerkennt.  
 

Mit motorsportlichen Grüßen  

 

1.  

2. 

                Datum                                                                                             Unterschrift  

 

 


